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Dienstvorschrift Nr. 08/82 

des Ministers des Innern 


und Chefs der Deutschen Volkspolizei 

über' • 


C' . 

die Aufgaben der Deutschen Volkspolizeiund der Organe Feuerwehr 

und Strafvollzug des Ministeriums des Innern sowie der Bereiche 

Inneres der örtlichen Räte zur Gewährleistung einer hohen öffent

lichen Ordnung und Sicherheit in den Grenzgebieten und Seegewäs

sern der DDR sowie im grenznahen Raum 


- Grenzvorsehr i f t 

- Vom 10. November 1983 

r 
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"1 „ üur Grenzvorschrift wird hiermit der Tei l F über die Aufgaben~ 

der Deutschen Volkspolizei und der Organe Feuerwehr und Straf

vollzug des Ministeriums des Innern zur rechtzeitigen Vorbeu

gung und Verhinderung ungesetzlicher Grenzübertritte mit Flug

objekten erlassen und t r i t  t mit sofortiger Wirkung in Kraft. 


2. Zum gleichen Zeitpunkt t r i t  t außer Kraft: 


- Fernschreiben des Ministers des Innern und Chefs der DVP an 

die Chefs der BDVP vom 23. 08. 1983 zur Änderung der Dienst

vorschrift Nr. 08/82, Teile A und B (WS I 064 535). 


Berlin, den 10. 11. 1983 


z Minister des Innern — 
und Chef der Deutschen Volkspolizei 

x
 " ' ' ' 


D i c k e  l 
Generaloberst 
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8.	 Aufgaben der Deutschen Volkspolizei und der Or

gane Feuerwehr und Strafvollzug des Ministeriums 

des Innern zur rechtzeitigen Vorbeugung und Ver

hinderung ungesetzlicher Grenzübertritte mit 

Flugob.jekten1 ^ 


8 . 1 . Maßnahmen zur rechtzeitigen Vorbeugung, Verhinde
rung und Aufdeckung von Vorbereitungshandlungen 
zu ungesetzlichen Grenzübertritten mit Ballons, (

Pluggleitern sowie ähnlichem Luftfahrtgerät in 
Richtung Staatsgrenze der DDR zur BRD bzw. zu 

' Westberlin sowie in Richtung der Küstenlinie 


8 . 2 . Maßnahmen hei rechtswidrigen Starts Und Landungen 
von Plugobjekten außerhalb der ständigen und z e i t  
weiligen Plug-, Lande-, Grund- und Arbeitsflug
plätze, Plugstützpunkte, Ausbildungseinrichtungen 
und Baiionaufstiegsstellen ~. 

8.3- Maßnahmen zur Verhinderung der rechtswidrigen In

besitznahme von Luftfahrzeugen auf Plugplätzen 


8.4.	 Visuelle Beobachtung von Besonderheiten in der 

Luftlage \ 


8.5.	 Meldeerstattung bei Besonderheiten in der Luft

lage 


Anlage 2 1 . 

1 Plugobjekte im Sinne dieser Dienstvorschrift sind staatliche, 
militärische und z i v i l  e Motor- und Segelflugzeuge, Hubschrauber, 
Pluggleiter mit und ohne Motorantrieb, Ballons a l l e  r Art sowie 
Plugmodelle 
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811, Maßnahmen cur rechtzeitigen Vorbeugung, Verhinderung und 

Aufdeckung von Vorbereitungshandlungen zu ungesetzlichen 

Grenzübertritten mit Ballons, Fluggleitern sowie ähnlichem 

Luftfahrtgerät in Richtung Staatsgrenze der DDR zur BRD bzw. 

zu Westberlin sowie in Richtuftg der Küstenlinie 


8.1.1. Zur rechtzeitigen Vorbeugung, Verhinderung und Aufdeckung 

von ungesetzlichen Grenzübertritten mit Ballons, Fluggleitern 

sowie ähnlichem Luftfahrtgerät bereits an ihren Ausgangsorten 

sind die Möglichkeiten der Dienstzweige und Organe zum frühzei

tigen Erkennen von Entschlüssen, Plänen, des Ankaufs von Mitteln 

für den Eigenbau sowie von Experimentier- und Flugversuchen und 

anderen Vorbereitungshandlungen zielgerichtet zu nutzen. 


8.1.1.1. Die Gewinnung, Prüfung und Verdichtung von Erstinforma

tionen über Entschlüsse und Vorbereitungen.zu ungesetzlichen 

Grenzübertritten mit Ballons, Fluggleitern sowie ähnlichem Luft

fahrtgerät hat gemäß den Festlegungen der Vorschrift zur Bekämpfung 

ungesetzlicher Grenzübertritte zu erfolgen. 


8.1.1.2. Im Zusammenhang mit der Untersuchung von Straftaten sind 

gewissenhaft Informationen über die Entschlußfassung zu Handlungen 

mittels Ballons, Fluggleitern sowie ähnlichem Luftfahrtgerät bzw. 

die Beschaffung von Materialien oder Geräten für den Eigenbau s o l  

cher Geräte zum ungesetzlichen Grenzübertritt herauszuarbeiten und 

in Abstimmung mit den zuständigen Dienststellen des MfS gründlich . 

zu prüfen. 


|8.1.2« Werden in der operativen Diensttätigkeit Personen angetrof

fen, die Materialien bzw. Geräte mitführen, die vermuten lassen, 

daß es sich um Teile von Ballons, Fluggleitern oder ähnlichem 

Luftfahrtgerät bzw. Materialien zu deren Herstellung handelt, sind 

die Personen nach der Zweckbestimmung und Herkunft der Materialien 

bzw. Geräte zu befragen. Ergibt sich daraus sowie dem Ort der 

Feststellung und anderen Umständen der Verdacht einer Rechtsver

letzung, hat eine Zuführung zu erfolgen. Die Kriminalpolizei i s  t 

rechtzeitig in die Prüfungshandlungen einzubeziehen. 


http:Vorbereitungen.zu
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8.1.2.1. Werden Sachen aufgefunden, bei denen zu vermuten ist , daß 
sie Teile der unter Ziffer 8.1. genannten Geräte bzw. zum Herstel
len solcher Geräte geeignet sind, ist vom feststellenden Angehöri
gen unverzüglich an den ODH Meldung zu erstatten. Die Sicherung 
des Pijnaortes -ist ̂ u gewährleisten. Die weiteren Maßnahmen sind 
durchIde n Leiter Kriminalpolizei einzuleiten. 

: ,-. ..." > . - •-: • . ••. '.v: 
8.1.3. Personen mit Spezialausbildung zum Führen bzw. Betreiben 
Von Plugobjekten sind im Zusammenwirken mit den Wehrkommandos zu 
erfassen und'"zu überprüfen. Erforderliche operative Maßnahmen~sind 
im Zusammenwirken mit den zuständigen Dienststellen des MfS fest
zulegen. ' \ 4f' ' 

8.1.3.1. Die Erfassung solcher Personen hat bei der Abteilung PM 

auf den Karteikarten Vordruck PM 50a in den Spalten A - J zu er

folgen. 


8.1.4. In den Grenzgebieten und im grenznahen Raum sind unter Ver

antwortung der Stäbe Räume und Objekte (z. B. Plattformen auf 

Hochhäusern, Freiflächen), die als Startplätze der unter Ziffer 

8.1. genannten Geräte geeignet sind, aufzuklären und zu dokumen

tieren. 


8.1.4.1. Im Zusammenwirken mit den zuständigen Dienststellen des 

MfS sowie den Grenztruppen der DDR sind abgestimmte Maßnahmen zur 

schwerpunktmäßigen Kontrolle und Überwachung der Räume und Objekte 

durch Kräfte der DVP im Rahmen der operativen Dienstdurchführung 

festzulegen mit dem Ziel, Versuche zur Erprobung von Tatmitteln 

(einschließlich Modelle), Startversuche oder Verstecke von Teilen 

der Tatmittel rechtzeitig zu erkennen bzw. zu verhindern. 


8.2. Maßnahmen bei rechtswidrigen Starts und Landungen von Flug

objekten außerhalb der ständigen und zeitweiligen Flug-, 

Lande-, Grund- und Arbeitsflugplätze, Flugstützpunkte, Aus

bildungseinrichtungen und Ballonaufstiegsstellen 


8.2.1. Die Verhinderung rechtswidriger Starts, einschließlich durch 

widerrechtlich gelandete oder zur Landung gezwungene Flugöbjektej 

hat mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und Möglichkeiten 
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(auch durch gewaltsame Einwirkung bzw. Beschädigung des Flugobjek

tes) zu erfolgen. Die Anwendung der Schußwaffe hat auf der Grundla

ge der SchußwaffengebrauchsVorschrift zu erfolgen. 


8.2.2. Zur Verhinderung von Starts und anderen widerrechtlichen 

Handlungen durch Besatzungen vorgenannter Flugobjekte hat die Suche 

nach gelandeten, -abgestürzten oder zur Landung gezwungenen Flugob

jekten, deren Besatzungen bzw. abgesetzter oder zur Aufnahme vor

gesehener Personen durch die in der wahrscheinlichen Flugrichtung 

bzw. im vermutlichen Landegebiet dislozierten Kräfte zu erfolgen. 

Sie hat unabhängig davon zu erfolgen, ob bekannt i s t  , welche Ziele 

und Absichten mit der Landung verfolgt werden. Bei Notwendigkeit 

sind erforderliche Fahndungsmaßnahmen durchzuführen. Im Grenzgebiet 

an der Staatsgrenze der DDR zur BRD und zu Westberlin hat die Suche 

nach gelandeten Flugobjekten und deren Besatzungen grundsätzliche 

^nur im Zusammenwirken mit den dafür zuständigen Kommandeuren der . 

Grenztruppen der DDR zu erfolgen. 


8.2.3. Ereignisorte gelandeter, zur Landung gezwungener oder abge
stürzter Flugobjekte sind zu sichern. Durch die am Ereignisort han
delnden Kräfte sind die Personaldokumente der Besatzung und Passa
giere des Flugobjektes einzuziehen. Ess i s  t zu gewährleisten, daß" 
Spuren vor Zerstörungen geschützt und zwingend notwendige Verände
rungen kenntlich gemacht werden. Weiterhin i s  t zu gewährleisten, daß 

- die Besatzung und Passagiere bzw. andere Personen, die &Lch am 

Ereignisort befinden, diesen nicht verlassen, keinen unberechtig

ten Kontakt zu anderen Personen aufnehmen oder Benachrichtigungs

mittel benutzen können, 


-̂ die Besatzung und Passagiere des Flugobjektes sowie Personen, die 

sich zum Zeitpunkt des Vorkommnisses an der Landestelle aufhalten 

oder sich unter verdächtigen Umständen nähern, unverzüglich nach 

Feststellung der Personalien ohne weitere Befragung der zuständi

gen Dienststelle des MfS Übergeben werden, 


- Dokumente, Materialien, Teile des Flugobjektes bzw. das Flugob

jekt als Ganzes nicht vernichtet oder zerstört werden, 


- Waffen, Dokumente, Schriftstücke, Karten, Filmmaterial, Tonbänd!er 

und andere Gegenstände bzw. Dokumente, die sich im Flugobjekt 
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bzw. im Besitz der Besatzung, Passagiere oder anderer im Zusam

menhang mit dem Vorkommnis festgenommener Personen befinden, s i  

chergestellt und der zuständigen Dienststelle des MfS übergeben 

werden, 


- die Lage getöteter Personen nicht verändert wird, - , 

- Verletzten Erste Hilfe geleistet (bei Erfordernis is t medizini


sche Hilfe zu veranlassen) und die Lage Verletzter vor deren 

Abtransport gekennzeichnet wird, ' \<\ v-' 1^"*' 


- in Krankenhäuser eingelieferte Verletzte bewacht bzw. nicht ohne 

Abstimmung entlassen oder in andere Einrichtungen verlegt werden 


-^keine unbefugten Personen, insbesondere Journalisten, bevorrech

tete Personen sowie Angehörige der beim Oberkommandierenden der 

Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland akkreditier 

ten Militärverbindungsmissionen und andere Angehörige der Streit 

kräfte der USA, Großbritanniens, Prankreichs und anderer kapi

talistischer Staaten den Ereignisort betreten, , 


- sich die Besatzung, die Passagiere oder die sich an der Start
bzw. Landestelle befindlichen Personen selbst keinen Schaden 
zufügen. -j; 

8 . 3 .	 Maßnahmen zur Verhinderung der rechtswidrigen Inbesitznahme 
von Luftfahrzeugen auf Plugplätzen 

8 . 3 . 1 . Durch eine jederzeit zuverlässige Gewährleistung der öffent
lichen Ordnung und Sicherheit auf Plugplätzen sind die Vorausset
zungen zur Verhinderung der rechtswidrigen Inbesitznahme von Luft
fahrzeugen auf Plugplätzen zu gewährleisten. c ^ 

8 . 3 . 2 . Die Leiter der Plugplätze sind bei der Organisation einer 
hohen Ordnung und Sicherheit auf den Plugplätzen wirksam, zu unter
stützen. 

8 . 3 . 3 . Grund-, Arbeits- und Produktionsflugplätze sind schwerpunkt
mäßig' in die operative Streifentätigkeit der Schutzpolizei, der 
zuständigen Abschnittsbevollmächtigten und der freiwilligen Helfer 
der DVP einzubeziehen. Mit den auf diesen Plugplätzen eingesetzten 
BS-AngehÖrigen bzw. zivilen Bewachungskräften i s  t eng zusammenzu
wirken. 
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o.3.4. Bei der Feststellung oder bei Erhalt von Meldungen oder 

Hinweisen über örtliche und zeitliche Besonderheiten bei der Vor

bereitung und Durchführung von Wirtschafts-, Spezial-, Bild-, 


) Ausbildungs- und Sportflügen ist unverzüglich Meldung gemäß Zif

fer 8.5. zu erstatten. Die erforderlichen Prüfungshandlungen 

sind ohne Zeitverzug in Abstimmung mit der zuständigen Dienststel
le des MfS einzuleiten. 


) - • " ' - ' 


8.3.5. Die Verhinderung, Abwehr und Bekämpfung von Gewaltakten 

auf Flugplätzen zur rechtswidrigen Inbesitznahme von Luftfahrzeu
i gen hat entsprechend dem Befehl des Ministers d̂es Innern und Chefs 

der DVP über die "Vorbereitung, Organisation und Durchführung von 

Maßnahmen zur wirkungsvollen Vorbeugung, Aufdeckung, Aufklärung, 

Abwehr und Bekämpfung von Gewaltakten" zu erfolgen. 


^ 3 . 4  . Visuelle Beobachtung von Besonderheiten in der Luftlage 

8.4.1. Zum rechtzeitigen Erkennen von Besonderheiten in der Luft
^lage ist durch die operativen Kräfte der DVP sowie der Organe 

Feuerwehr und Strafvollzug des MdT im Rahmen der operativen Dienst

durchführung die Luftlage, insbesondere im Grenzgebiet und im 

grenznahen Raum zu beobachten. 


i. 
8;4.2. Besonderheiten in, der Luftlage im Sinne dieser Dienstvor

schrift sind: 


- Verletzung des Luftraumes der DDR durch Flugobjekte mit und 

ohne Landung auf dem Territorium der DDR; 


Ballonflüge, Flüge mit Fluggleitern sowie ähnlichem Luftfahrt

gerät im Luftraum der DDR in Richtung Staatsgrenze der DDR zur 

BRD bzw. Westberlin sowie in Richtung der Küstenlinie; 


- Starts und Landungen von Flugobjekten außerhalb der ständigen 

und zeitweiligen Flugplätze, Landeplätze, Grund- und Arbeits

flugplätze, Flugstützpunkte, Ausbildungseinrichtungen und Bal

lonaufstiegsstellen; 


- örtliche und zeitliche Besonderheiten bei der Durchführung von 

Wirtschafts-, Spezial-, Bild-, Ausbildungs- und Sportflügen. 
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- Feststellung von Fallschirmspringern, die außerhalb von Flug

bzw. Landeplätzen, auf denen Fallschirmsprungbetrieb durchge

führt wird, abspringen. 


8.5. Meldeerstattung bei Besonderheiten in der Luftlage 


8.5.1. Meldungen Ober Besonderheiten in der Luftläge sind kurz 

zu fassen und haben zu beinhalten: 


- Beobachtungszeit, 


- Beobachtungsort, 


- beobachtete typische Erscheinung« 

i ' '•:.->:•: 


Bei weiteren Beobachtungen sind soweit möglich das Flugobjekt 

zu charakterisieren, die Flugparatneter (Flugrichtung, -höhe, -ge
schwindigkeit) zu bestimmen und die Handlungen mit dem Flugobjekt 

bzw. in dessen Nähe zu ermitteln und zu melden. 


8.5.2. Meldungen über Besonderheiten in der Luftlage sind ent

sprechend den Festlegungen der Informationsordnung zu erstatten. 


8.5.3. Meldungen Ober Besonderheiten in der Luftlage in Grenz

sperrstreifen (Anlage 21) und in den Grenzkreisen des Bezirkes 

Potsdam an der Staatsgrenze zu Westberlin sind vom ODH des VPKA 

unter Voranstellen des Kennwortes "Luft" sowie vor Erfüllen der 

Meldepflichten gemäß Informationsordnung auf dem schnellsten Wege 

an den OpD des örtlich zuständigen Grenzregiments bzw. Grenzba

taillons/Küste zu übermitteln. Das Schema der Organisation der 

Meldetätigkeit für die Grenzbezirke an der Staatsgrenze der DDR 

zur BRD bzw. zu Westberlin sowie an der Küste wird in Federführung 

des zuständigen Grenzkommandos in Zusammenarbeit mit der BVfS, der 

BDVP und der zuständigen Luftverteidigungsdivision erarbeitet und 

laufend präzisiert. 
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Untersehrifter 

Entsprechend den dafür geltenden Bestimmungen wurden Exemplar-Nr. Datum Dok. VS-Stelle 
vernichtet: 
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